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I. Allgemeine Verkehrsregeln § 21a Sicherheitsgurte, 
Rollstuhl-Rückhaltesysteme, Rollstuhlnutzer-Rück-
haltesysteme, Schutzhelme
(1) Vorgeschriebene Sicherheitsgurte müssen während der 
Fahrt angelegt sein; dies gilt ebenfalls für vorgeschrie-
bene Rollstuhl-Rückhaltesysteme und vorgeschriebene Roll-
stuhlnutzer-Rückhaltesysteme.
Das gilt nicht für 2. Perso-
nen beim Haus-zu-Haus-Verkehr,
wenn sie im jeweiligen Leis-
tungs- oder Auslieferungsbe-
zirk regelmäßig in kurzen
Zeitabständen ihr Fahrzeug

verlassen müs-
sen, 3. Fahrten 
mit Schrittge-
schwindigkeit wie
Rückwärtsfahren, 
Fahrten auf Park-
plätzen, 4. Fahr-
ten in Kraftomni-
bussen, bei denen
die Beförderung 

stehender Fahrgäste zugelassen ist, 5. das Betriebsperso-
nal in Kraftomnibussen und das Begleitpersonal von beson-
ders betreuungsbedürftigen Personengruppen während der 
Dienstleistungen, die ein Verlassen des Sitzplatzes er-
fordern, 6. Fahrgäste in Kraftomnibussen mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 t beim kurzzeitigen 
Verlassen des Sitzplatzes. 
(2) Wer Krafträder oder offe-
ne drei- oder mehrrädrige
Kraftfahrzeuge mit einer bau-
artbedingten Höchstgeschwin-
digkeit von über 20 km/h
führt sowie auf oder in ihnen
mitfährt, muss während der
Fahrt einen geeigneten
Schutzhelm tragen. Dies gilt
nicht, wenn vorgeschriebene
Sicherheitsgurte angelegt sind.                  11 (3)


